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................................................................... 

Name der begutachtenden Stelle 
 
 

.................................................................... 
Sachbearbeiter / Telefon 

 

 
 
 
 
 
 

Eingangsstempel des BM für Finanzen 

 

 

An das 

Bundesministerium für Finanzen 
Abteilung VI/8 
W i e n 

 

Standardisierte Stellungnahme 

im Begutachtungsverfahren zum Doppelbesteuerungsabkommen Japan 

(Zutreffendes ist angekreuzt) 

 

 
Gegen den Entwurf des zur Begutachtung vorgelegten Abkommens wird kein Einwand 

erhoben. 

 

 
Da der Abschluss von Doppelbesteuerungsabkommen die Interessenlage der 

begutachtenden Stelle nicht berührt, wird aus verwaltungsökonomischen Gründen 

angeregt, künftig von einer Einbindung in das Begutachtungsverfahren abzusehen.  

 

 
Zu dem zur Begutachtung vorgelegten Entwurf wird die beiliegende Stellungnahme 

abgegeben. 

 

 
Die beiliegende Stellungnahme enthält besonders gekennzeichnete Vorbringen, die 

für die Interessenwahrung der begutachtenden Stelle von solcher Bedeutung sind, dass 

hierüber eine Vorbesprechung gewünscht wird.  

 

 

..............................................................                    ...................................................... 

  Datum        Unterschrift 

 


